
2016-12-21 Stadt Dessau-Roßlau 
 Zerbster Straße 4 
 06844 Dessau-Roßlau 
 Tel.: 0340/2040 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Kochstedt am 06.12.2016 

Sitzungsbeginn:   19:00 Uhr  
Sitzungsende:  20:30 Uhr 
Sitzungsort:   Rathaus Kochstedt, Königendorfer Straße 76 

 

Teilnehmer:   Herr Pätzold, Herr Winkler, Herr Pinkert (bis 20.00 
    Uhr), Frau Grahneis, Frau Stöbe, Herr Szczes, Herr 
    Gelfert 
 

 
Gäste:   Frau Michaelis, OA 
    Herr PHM Thieme, RBB 

Öffentliche Tagesordnungspunkte 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
und der Beschlussfähigkeit 

  
Herr Pätzold eröffnet die Sitzung des Ortschaftsrates, stellt die form-  und fristgerech-
te Ausreichung der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.  
 
2. Beschlussfassung der Tagesordnung 
  
Änderungsanträge zur ausgereichten Tagesordnung liegen nicht vor.  
Die Tagesordnung wird beschlossen.  
Abstimmungsergebnis: 7:0:0 
 
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2016 (öffentli-

cher Teil) 
  
Es liegen keine Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur Niederschrift vor.  
Die Niederschrift wird bestätigt.  
Abstimmungsergebnis: 7:0:0 
  
4. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung 
  
4.1 Informationen des Ortsbürgermeisters 
  
Herr Pätzold informierte,  

 dass der FM-Antrag des TuS Kochstedt  für die Sanierung der Sanitäranlagen 
genehmigt wurde. Die Stadt Dessau-Roßlau beteiligt sich hier mit 25,0 T€.  



4.1.1 Information  über die Beratung der Ortsbürgermeister vom 02.12.2016 
  
Herr Pätzold informiert über die Zusammenkunft der Ortsbürgermeister am 
2.12.2016.  
Neben der Diskussion über soziale Infrastruktur in den Ortschaften (bspw. Jugend-
treff, Kita, Schule, Freibäder) wurde auch über die Änderung in der Gefahrenabwehr-
verordnung gesprochen. Brauchtumsfeuer/Osterfeuer sollen zukünftig nicht nur an-
zeige-, sondern auch genehmigungspflichtig sein.  
Informiert wurde über den Stand der Haushaltsplanung 2017, über den Stand der 
Leaderprojekte, zu den Ortsassistentinnen und zum neu geplanten Internetauftritt der 
Stadt Dessau-Roßlau, hier speziell zur Einbindung der Ortschaften. An die OBM 
wurde eine Aufstellung von Förderprogrammen im ländlichen Raum übergeben.   
   
4.1.2 Auswertung Wichtelmarkt und Kinderweihnachtsfeier 
  
Herr Pätzold 
Reges Treiben fand am 26./27.11.2016 auf dem Gelände des Grünen Baums statt. 
15 Händler haben die Versorgung übernommen, es war sehr gut besucht.  
Der Sonntag stand im Zeichen der Kinderweihnachtsfeier. Das Programm wurde 
durch die Kinder des Hortes, der Grundschule und durch Raxli Faxli gestaltet.  
Allen, die bei der Ausgestaltung der beiden Veranstaltungen ehrenamtlich mitgewirkt 
haben, sei gedankt. Sie haben damit nicht unwesentlich zum Gelingen der Veranstal-
tungen beigetragen.     
 
4.2 Informationen der Verwaltung 
  
Ref. 07 
 Übermittlung Alters- und Ehejubiläen Dezember 2016 an OBM und Ortsassis-

tentin – 2  Einträge (1 x 50. HT; 1 x 65. HT) 
 Übermittlung öffentliche Bekanntmachungen für Ausschuss- und SR-

Sitzungen an den OBM 
 Übergabe aktuelle EWZ mit HWS in Kochstedt/Stand 30.11.2016:  
 Einwohner 

 
Pressemitteilungen 
 Gefahrenabwehrverordnung – Verschärfung der Regeln für Brauchtumsfeuer 

 Anmeldung künftig erforderlich, es reicht ein formloser Antrag, geeignetes 
 Material – trockenes naturbelassenes Holz – Prüfung erfolgt,  Ausnahme-
genehmigung wird erteilt  
 erfolgreiche Drückjagd am 1. Advent in der Mosigkauer Heide; am 2. Advent  
 in der Kühnauer Heide und in den Roßlauer Elbauen 

 
Amt für Wirtschaftsförderung 
 Information zur Maßnahme NGA Breitbandausbau – Sachstandsbericht 

29.11.2016 
 Zielstellung 
 Die Stadt Ds.-Rsl. plant mit einer Unterstützung durch Förderprogramme der 
 BRD und des LSA den Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung. 
 Maßnahmen: 



 Im Rahmen der Projektumsetzung ist der Breitbandausbau in zwei  
 Ausbaugebieten vorgesehen. Dementsprechend wurden im Zuge der  
 europaweiten Ausschreibung 2 Lose gebildet, die auf die entsprechenden 
 Erschließungsgebiete abzielen. 
 Los 1 betrifft 11 Stadtteile (Sollnitz, Roßlau, Tornau, Meinsdorf, Rodleben, 
 Neeken, Brambach, Rietzmeck, Bernsdorf, Streetz, Mühlstedt) 
 Los 2 umfasst 19 Gewerbestandorte (Dessau-Mitte, Dessau-Flugplatz, 
 Dessau-Industriepark Am Waggonbau, Dessau-Post, Dessau-West, Roßlau-
 Industriehafen, Roßlau-Lukoer Straße, Roßlau Ost, Roßlau West, Rodleben-
 DHW, Rodleben-Mittelbreite, BioPharmaPark Dessau, Dessau Süd/DB 
 Fahrzeuginstandhaltung, Dessau An der Fine, Dessau-Daheimstraße/E.- 
 Köckert-Straße, Dessau Am Friedrichsgarten, Dessau-Debolon, Dessau-  
 Köthener Straße/Golfpark, Dessau – Am Rehsumpf) 
 
 In Anlehnung an die gestellten Mindestanforderungen ist der generelle Ausbau 
 der Breitbandversorgung innerhalb der Stadtteile (Los 1) mit mind. 50 Mbit/s 
 und innerhalb der Gewerbestandorte (Los 2) mit mind. 100 Mbit/s  
 (symmetrisch) vorgesehen. 
 
 Die Fertigstellung der Breitbandleistungen ist bis zum Ende des Jahres 2018 
 vorgesehen. 
 
4.3 Stellungnahmen der Verwaltung zu offenen Anliegen 
  
zu TOP 9.1 vom 01.11.2016 
Frau Grahneis – Aufbringen von Splitt in der Hirtenhaustraße in Höhe der 
HausNr. 28/15 
Die Straße wurde gemacht, allerdings das Loch in Höhe der Häuser Nr. 28/15 ist 
noch vorhanden. Es wird um Prüfung und Beseitigung der Gefahrenstelle gebeten. 
V: Amt 66-1 
WV 07.02.2017 
 
zu TOP 8.2 vom 01.11.2016 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung FF Kochstedt – Jahresabschlussver-
anstaltung am 25.11.2016 
RM-Verzicht und Mittelabforderung sind eingegangen. Die Auszahlung wurde ange-
ordnet. 
 
zu TOP 8.1 vom 01.11.2016 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung FF Kochstedt – Kauf von Ausrüstung 
und Zubehör 
RM-Verzicht und Mittelabforderung sind eingegangen. Die Auszahlung wurde ange-
ordnet. 
 
zu TOP 7.2 vom 01.11.2016 
BA Herr T. Barth/Herr U. Grutke, M.-Lademann-Str. 1 + 12 zu Geschwindigkeits-
kontrollen aus Richtung Quellendorf bis in Höhe Einmündung Max-Lademann-
Straße 
Das Anliegen wurde dem Fachamt mit der Bitte um Prüfung bis 7.02.2017 übermit-
telt.  



V: Amt 32 
WV 07.02.2017 
 
zu TOP 7.1 vom 01.11.2016 
BA Herr Barth/Herr U. Grutke, M.-Lademann-Str. 1 + 12 zu OT bezüglich umge-
pflügten Weg 
Das Fachamt wurde um Übermittlung eines OT für die 3. KW 2017  gebeten. 
V: Amt 66-1 
Kontrolle 
 
zu TOP 6.6 vom 06.09.2016 
BA Frau Thiele, Lehdenstr. 12 zu Belästigung durch bellende Hunde 
erledigt 
 
zu TOP 6.4 vom 06.09.2016 
Bürgerhinweis zu Aktivitäten auf dem Gelände Königendorf, Gemarkung 
Kochstedt 
RBB, Herr Thieme:  
Mehrfache Kontrollen sind erfolgt, lediglich Vermüllung konnte festgestellt werden.  
 
zu TOP 6.3 vom 06.09.2016 
BA Herr Fritsche zu Markierung der Fahrbahn sowie Freischneiden des Weges 
Zwischeninformation Amt 66 – Zuständigkeit obliegt erst in 2017 der Stadt. Bis Ende 
2016 ist das ALFF zuständig. Erneute Aufnahme in Prioritätenliste OR Kochstedt – 
Unterhalt von Straßen in 2017 erfolgt. 
V: OR i.V.m. Ref. 07-2 
Kontrolle 
 
zu TOP 6.2 vom 06.09.2016 
BA Herr S. Schneider – Entfernung der Werbetafel auf dem Heideplatz 
befindet sich in Bearbeitung 
 
zu TOP 5.3 vom 06.09.2016 
Herr Gelfert – Profilierung des unbefestigten Weges zum Teufelssumpf (ab 
Lichtenauer Str. 7 bis i. H. Kohlrabikneipe 
An der Lichtenauer Straße ist auf der Südseite ein durchgängiger, überwiegend 
befestigter Gehweg (Rad-/Gehweg) vorhanden. Auf der Nordseite der Lichtenauer 
Straße endet der Gehweg i. H. Haus Nr. 25. Weiter in westlicher Richtung schließt 
sich an der Fahrbahn ein Bankettstreifen an, der der Entwässerung der Fahrbahn 
dient und kein Fußweg ist. Fußgänger, welche zur Kohlrabikneipe gelangen wollen, 
müssen bereits an dieser Stelle die Straßenseite wechseln und den südlichen 
Gehweg bis zur Kohlrabikneipe benutzen.    
 
Der überwiegend mit Splitt befestigte Gehweg auf der Nordseite der Lichtenauer 
Straße von Grundstück Nr. 7 bis zum Grundstück Nr. 25 befindet sich in einem 
allgemein begehbaren Zustand. Aus der Sicht des Tiefbauamtes besteht hier kein 
Handlungsbedarf.  
 
Hinweis: Im Zufahrtsbereich zum Gründstück Nr. 7 sind Unebenheiten vorhanden. 
Für die ordnungsgemäße Herstellung und den Unterhalt der Grundstückszufahrten 



ist mit Bezug auf den § 22 i. V. m. den §§ 18 und 20 StrGLSA (Straßengesetz für das 
Land Sachsen-Anhalt) der jeweilige Straßenanlieger verpflichtet. Eine Reparatur 
dieser Grundstückzufahrt wird empfohlen. Dazu ist eine Fachfirma zu beauftragen 
und zuvor die Genehmigung des Tiefbauamtes und des Amtes für öffentliche 
Sicherheit und Ordnung einzuholen. 
 
zu TOP 8.1 vom 07.07.2016 
Herr Gelfert – Verwucherungen in der Semmelweisstraße sowie fehlender  
Baum- und Strauchschnitt 
Die Ermittlung der betreffenden, zuständigen Eigentümer der Anliegergrundstücke 
erwies sich teilweise als sehr schwierig und aufwendig. Inzwischen konnten die zu-
ständigen Grundstückseigentümer durch das Tiefbauamt jedoch aufgefordert wer-
den, entlang der Grundstücksgrenzen einen entsprechenden Grünschnitt vorzuneh-
men. Teilweise ist dieser bereits erfolgt, bzw. wurde uns am 23.11.2016 eine zeitna-
he Umsetzung des geforderten Rückschnittes zugesichert. 
 
zu TOP 7.4 vom 03.05.2016/ 
Herr Gelfert – Rückbau des Palisadenzaunes entlang des Radweges  
zwischen Mosigkau und Kochstedt 
Der Rückbau des Palisadenzaunes erfolgte in der 49. KW 2016. 
 
zu TOP 6.4 vom 7.06.2016 
BA Herr Prevot, Zoberberg 12 – Verschnitt Baum- und Strauchschnitt in der 
Flur 1, Flurstück 1642 in der Gemarkung Kochstedt 
Der betreffende Weg wird beidseitig von einem Wald in Privatbesitz umgeben. Der 
Waldbesitzer wurde durch das TBA aufgefordert, entsprechende Rückschnittarbeiten 
durchzuführen, um das erforderliche LRP des Weges zu gewährleisten.  
 
zu TOP 6.3 vom 7.06.2016 
BA Herr Prevot zu Auswertung Kontrollen Fußgängerschutzweg  
Einmündungsbereich Bergstraße/Haidelausigker Weg 
PHM Herr Thieme 
Die Kontrollen ergaben, dass Fahrzeugführer ordnungsgemäß am Fußgänger-
schutzweg angehalten haben. Verkehrsaufkommen ist relativ groß.  
Verstöße wurden nicht beobachtet. 
 
zu TOP 6.1 vom 07.06.2016 
BA Herr Steinbiß – Entfernung von Stubben entlang Königendorfer  
Straße/Bergstraße 
wird z.Z. ausgeschrieben  Ausführung bis 15. KW 
 
zu TOP 5.2.5 vom 05.04.2016 
Herr Pätzold – Dachflächenentwässerung in der Wolfsgartenstr. 6a – 6i und  
A.-Schneider-Str. 1a 
keine neuen Erkenntnisse  
 
zu TOP 5.4.1 vom 01.03.2016 
Vorschläge OR Kochstedt zu Unterhaltsmaßnahmen in 2016  
 Sanierung/Unterhalt Nordbereich Forststraße bis Anbindung Fr-Schneider- 

 Straße durch Pflasterarbeiten (s. Lageplan Baubereich 1) 



  TV mit Amt 66-2, OR und Ref. 07  - 3. KW 
 Markierung der Randbereich des Multifunktionalweges von 

Kochstedt/Alten/Mosigkau (Gewährleistung endet 2016) 
 Aufn. Unterhaltsliste 2017 
 Anbindung der Wegeführung Königendorfer Str. 39a über die neu angelegte 

Grünfläche in der Steinbreite (Querweg) bis in Höhe Containerstellplatz 
 TV mit Amt 66-1, EB Stadtpflege, OR und Ref. 07 – 3. KW 
 Weg müsste grundhaft ausgebaut werden. Folglich handelt es sich um eine 
 Investition, welche nicht aus dem „Unterhalt“ bezahlt werden darf. Planung im  
 Haushalt der Stadt ist notwendig. 
 
Um Vorschlag für einen OT wird gebeten.  
V: Amt 66-1, Amt 66-2, EB Stadtpflege 
Kontrolle 
 
4.4 Information zum Stand des Vorhabens "Neugestaltung "IGEL" Dorf-

jugendplatz, Freiflächengestaltung in Kochstedt 
  
Frau Krüger 
Der Zuwendungsbescheid in Höhe von 350,0 T€ liegt mit Datum 04.11.2016 in der 
Verwaltung vor.  
Der Bewilligungszeitraum beginnt am 28.10.2016 und endet am 31.10.2017.  
Die Gesamtausgaben wurden mit 561.114,76 € ausgewiesen, davon sind zuwen-
dungsfähige Ausgaben in Höhe von 510.883,73 €; Höchstfördersatz = 350,0 T€, Ei-
genmittel gesamt 211.114,76 €  
Der Maßnahmebeschluss wird vom Ref. 07 erarbeitet und in die entsprechenden 
Gremien eingebracht. Das Vorhaben ist im HH 2017/8 eingetaktet. Voraussichtlich im 
1. Quartal 2017 erfolgt die Ausschreibung. 
 
5. Anfragen der Ortschaftsräte 
  
5.1 Herr Pinkert 
bei Veranstaltungen in der Turnhalle vor allem an den  Wochenenden (Samstag und 
Sonntag) sollten Kontrollen im Umfeld der Turnhalle erfolgen (parkende LKW‘ s) 
z.Ktn: Amt 32  
 
6. Einwohnerfragestunde 
  
6.1 Frau Andersch, Zoberberg 1/Herr Hesse, Ankuhn 4  
Die Kinder beider Eltern besuchen die GS Kochstedt, darüber hinaus ist Frau A. El-
ternvertreterin. Haben Interesse an den Ausführungen zur Innenhofgestaltung der 
Schule.   
Zum aktuellen Stand wurden sie informiert. Darüber hinaus wurde auf eine Informati-
onsveranstaltung verwiesen, die voraussichtlich im Sommer 2017 stattfindet. 
Die Bedenken bezüglich der Abgrenzung des Schulhofes sind bereits mit den Betei-
ligten erörtert worden. Frau A. bat als Elternvertreterin rechtzeitig in das Verfahren 
eingebunden zu werden.  
    
 
 



 
 
8. Schließung der Sitzung 
  
Herr Pätzold stellt die Öffentlichkeit der Sitzung her. Die nächste Sitzung des OR fin-
det am 7.02.2017 statt.  
 
 
 
 
 
 

Dessau-Roßlau, 15.02.17 

 

___________________________________________________________________ 
H.-J. Pätzold C. Krüger 
Ortsbürgermeister 
 

Schriftführer 
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